
Fassung vom 21. September 2011 

 

Erläuternde Bemerkungen 

 

zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Tiroler Ber gsport-

führergesetz geändert wird 

 

I. Allgemeines 

 

A. 

Das Tiroler Bergsportführergesetz, LGBl. Nr. 7/1998 , ist am 

21. Jänner 1998 in Kraft getreten. Es wurde inzwisc hen mehr-

mals, und zwar durch die Novellen LGBl. Nr. 57/2002 , 

89/2002, 50/2003, 52/2008, 28/2010, 30/2011 geänder t. Eine 

weitere Novellierung durch das Tiroler Berufs- und Sozial-

rechtsanpassungsgesetz befindet sich gegenwärtig in  par-

lamentarischer Behandlung. 

Mit der vorliegenden Novelle werden folgende wesent liche Än-

derungen vorgenommen: 

- Einführung eines Berg- und Schiführerausweises, e ines 

Bergwanderführerausweises sowie eines Schluchtenfüh rer-

ausweises im Scheckkartenformat; 

- Einführung eines Tourenberichtes zur Dokumentatio n der 

durchgeführten Berg- und Schitouren bzw. Schluchten touren 

für die Zulassung zum Ausbildungslehrgang zum Berg-  und 

Schiführer bzw. Schluchtenführer; 

-  Bestellung der Mitglieder der Prüfungskommission en 

befristet auf die Dauer von fünf Jahren; ausschließ liches 

Vorschlagsrecht des Tiroler Bergsportführerverbande s; Be-

stellung auch von Ersatzmitgliedern; 

- Erweiterung der Befugnis der Bergwanderführer im Winter 

zum Führen und Begleiten von Personen auch oberhalb  der 

Waldgrenze im offenkundig nicht von Lawinen bedroht en Ge-

lände sowie auf Gletschern auf sog. Winterwanderweg en; 



 2 

- Erweiterung der Mitglieder des Tiroler Bergsportf ührer-

verbandes auf Personen, die einen Ausbildungslehrga ng 

nach § 23 Abs. 1 absolvieren; 

- Vornahme notwendiger Aktualisierungen bzw. Zitata npassun-

gen sowie Anpassung der Strafbestimmungen. 

 

 

B. 

Die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers zur Erlass ung eines 

dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Gesetzes er gibt sich 

aus Art. 15 Abs. 1 B-VG. 

 

 

C. 

Mit der Erlassung eines dem vorliegenden Entwurf en tspre-

chenden Gesetzes sind keine finanziellen Auswirkung en ver-

bunden. 

 

 

II. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

 

Zu Art. I:  

Zu Z. 1 (§ 3 Abs. 2):  

Die zeitliche Einschränkung der Zulässigkeit der Un terwei-

sung in den für Schitouren erforderlichen Fertigkei ten des 

Schilaufens soll künftig entfallen. Die Erteilung v on Schi-

unterricht darf weiterhin ausschließlich nur zu die sem Zweck 

erfolgen, woraus sich eine ausreichende Abgrenzung zur dies-

bezüglich umfassenden Befugnis der Schischulen ergi bt.  

Das Führen und Begleiten beim Schilaufen erstreckt sich ent-

sprechend der neuen Diktion im Tiroler Schischulges etz 1995 

auf Abfahrten im freien Schiraum und auf Schirouten , Schi-

pisten und Loipen.  
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Zu den Z. 2 und 3 (§§ 7 und 8 Abs. 1):  

Diese Bestimmungen enthalten Regelungen über den ne u einge-

führten Berg- und Schiführerausweis sowie über das Berg- und 

Schiführerbuch. Letzteres muss künftig nicht mehr m itgeführt 

werden, soll aber aus Gründen der Tradition und zum  Zweck 

der Dokumentation der besuchten Fortbildungsveranst altungen 

weiterhin bei der Verleihung der Befugnis übergeben  werden. 

Im Berg- und Schiführerbuch sind die vorgesehenen E intragun-

gen vorzunehmen, der Berg- und Schiführer hat es au fzubewah-

ren und auf Verlangen der Behörde vorzulegen.  

 

Zu den Z. 4, 5 und 6 (§§ 10 Abs. 4 bis 8):  

Als Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme am Au sbil-

dungslehrgang für Berg- und Schiführer wird die kör perliche 

Eignung nunmehr ausdrücklich genannt. Sie ist durch  ein 

höchstens drei Monate altes ärztliches Attest nachz uweisen. 

Überdies sind die zur Ablegung der Berg- und Schifü hrerprü-

fung erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse im Berg- und 

Schibergsteigen durch einen Tourenbericht nachzuwei sen. 

Schließlich soll die Eignungsprüfung nicht mehr vor  einer 

eigens gebildeten Prüfungskommission, sondern vor d er für 

die Abnahme der Berg- und Schiführerprüfungen einge richteten 

Prüfungskommission abgelegt werden(Abs. 4). 

Aus letzterem Grund entfällt der bisherige Abs. 5. Der nun-

mehrige Abs. 5 regelt die bisher im Abs. 4 mit gere gelte Ab-

lehnung der Zulassung zum Ausbildungslehrgang. 

Der nunmehrige Abs. 6 sieht eine ausdrückliche Verp flichtung 

der Landesregierung zur näheren Regelung des Ausbil dungs-

lehrganges im Verordnungsweg vor (Z. 4). 

Durch die Einfügung eines neuen Abs. 6 werden die b isherigen 

Abs. 6 und 7 zu den Abs. 7 und 8 (Z. 5). 

Im nunmehrigen Abs. 8 entfällt das Anhörungsrecht d es Tiro-

ler Bergsportführerverbandes, bei dem es sich um ei ne ver-

botene Anforderung im Sinn von Art. 14 Z. 6 der Ric htlinie 

2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt ha ndelt 

(Z. 6). 
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Zu Z. 7 (§ 11 Abs. 1 erster Satz):  

Hier erfolgen nur Zitatanpassungen. 

 

Zu den Z. 8, 9 und 10 (§§ 11 Abs. 4 bis 7):  

Bei der im Rahmen der EU-Diplomanerkennung geregelt en Ergän-

zungsprüfung handelt es sich um eine entsprechend d em Umfang 

der erforderlichen Nachqualifikation partiell abzul egende 

Berg- und Schiführerprüfung. Aus Gründen der Klarhe it soll 

im Abs. 4 dennoch deklaratorisch darauf hingewiesen  werden, 

dass auch diese Prüfung vor der Prüfungskommission für die 

Berg- und Schiführerprüfung abzulegen ist. Weiters wird ver-

gleichbar etwa dem Tiroler Schischulgesetz 1995 die  Bestel-

lungsdauer ausdrücklich geregelt. Die Mitglieder de r Prü-

fungskommission sind künftig stets befristet auf di e Dauer 

von fünf Jahren zu bestellen, was der zuletzt schon  längere 

Zeit geübten Verwaltungspraxis entspricht. Schließl ich sind 

für die Mitglieder der Prüfungskommmission künftig auch Er-

satzmitglieder zu bestellen, die das jeweilige Mitg lied im 

Fall seiner Verhinderung vertreten (Z. 8). 

Im neu eingefügten Abs. 5 ist wiederum vergleichbar  insbe-

sondere dem Tiroler Schischulgesetz 1995 nunmehr au ch das 

Enden des Amtes als Mitglied der Prüfungskommission  näher 

geregelt (Z. 9). 

Die bisherigen Abs. 5 und 6 werden aufgrund des neu  einge-

fügten Abs. 5 zu den Abs. 6 und 7 (Z. 10). 

 

Zu Z. 11 (§ 11 Abs. 7):  

Um eine Inländerdiskriminierung zu vermeiden, solle n auch 

Prüfungen von Berufsverbänden anderer Bundesländer anerkannt 

werden. 

 

Zu Z. 12 (§ 13 Abs. 1 zweiter Satz):  

Hier erfolgt lediglich eine Zitatanpassung. 
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Zu Z. 13 (§ 14 Abs. 1):  

Hier erfolgt eine Ergänzung der Definition des Berg - und 

Schiführeranwärters, und zwar unter Berücksichtigun g des der 

Ausbildung nach diesem Gesetz gleichwertigen Lehrga nges zur 

Ausbildung von Berg- und Skiführern nach den Lehrpl änen für 

Schulen zur Ausbildung von Leibeserziehern und Spor tlehrern. 

 

Zu den Z. 14 und 16 (§§ 15 Abs. 1 und 18 Abs. 1):  

Bergwanderführer dürfen künftig im Winter, sofern k eine 

offenkundige Lawinengefahr besteht, höchstens mitte lschwie-

rige Wege und höchstens mittelschwieriges wegloses Gelände 

sowie auf Gletschern vom Wegehalter geöffnete Winte rwander-

wege begehen. Die bisherige Beschränkung auf Wege u nterhalb 

der Waldgrenze entfällt (Z. 14). 

Korrespondierend dazu soll der Ausbildungslehrgang für die 

Bergwanderführerprüfung daher einen eigenen Ausbild ungsteil 

Winterwanderungen und einen eigenen Ausbildungsteil  Sommer-

wanderungen umfassen und grundlegende Kenntnisse zu r Er-

kennung bzw. Beurteilung von offenkundig nicht von Lawinen 

bedrohtem Gelände vermitteln (Z. 16). 

 

Zu Z. 15 (§ 17):  

Hier erfolgen lediglich Zitatanpassungen. Weiters w ird die 

thematische Aufzählung um die Angelegenheiten der V erwal-

tungszusammenarbeit, die in den (schon bisher verwi esenen) 

§§ 12a und 12b geregelt ist, ergänzt. 

 

Zu Z. 17 (§ 18 Abs. 4):  

Als Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme am Au sbil-

dungslehrgang für Bergwanderführer wird nunmehr ebe nfalls 

die körperliche Eignung ausdrücklich genannt. 
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Zu den Z. 18 und 19 (§ 18 Abs. 5 und § 19 Abs. 1 er ster 

Satz):  

In diesen Bestimmungen erfolgen nur Zitatanpassunge n. 

 

Zu den Z. 20 und 21 (§ 19 Abs. 4 bis 7):  

Zu diesen Bestimmungen wird auf die korrespondieren den Aus-

führungen zu den Z. 8, 9 und 10 hingewiesen, die gl eicher-

maßen auch hier gelten. 

 

Zu Z. 22 (§ 22):  

Hier erfolgen lediglich Zitatanpassungen. Weiters w ird die 

thematische Aufzählung um die Angelegenheiten der V erwal-

tungszusammenarbeit, die in den (schon bisher verwi esenen) 

§§ 12a und 12b geregelt ist, ergänzt. 

 

Zu Z. 23 (§ 23 Abs. 1 vierter Satz):  

Zur Ablegung der Schluchtenführerprüfung sind nunme hr die 

erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse im Begeh en von 

Schluchten durch einen Tourenbericht nachzuweisen. Es sind 

mindestens zehn verschiedene Schluchtentouren selbs tständig 

und eigenverantwortlich durchzuführen und davon Rou tentopos 

anzufertigen. Ein Routentopo informiert über den Ve rlauf und 

den Schwierigkeitsgrad der Route, die Lage der Bohr haken, 

die erforderliche Seillänge an Abseilstellen, allfä llige Ge-

fahrenquellen und dergleichen. Es ist ein wichtiges  Instru-

ment bei der Tourenplanung. 

 

Zu den Z. 24, 25 und 26 (§ 23 Abs. 4 bis 8):  

Als Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme am Au sbil-

dungslehrgang für Schluchtenführer wird die körperl iche Eig-

nung nunmehr ausdrücklich genannt. Sie ist durch ei n höchs-

tens drei Monate altes Attest nachzuweisen. Überdie s sind 

die zur Ablegung der Schluchtenführerprüfung erford erlichen 
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Fertigkeiten und Kenntnisse im Begehen von Schlucht en durch 

einen Tourenbericht nachzuweisen (Abs. 4). 

Der nunmehrige Abs. 5 regelt die bisher im Abs. 4 m it ge-

regelte Ablehnung der Zulassung zum Ausbildungslehr gang. 

Der nunmehrige Abs. 6 sieht eine ausdrückliche Verp flichtung 

der Landesregierung zur näheren Regelung des Ausbil dungs-

lehrganges im Verordnungsweg vor (Z. 24). 

Durch die Einfügung eines neuen Abs. 5 und 6 werden  die bis-

herigen Abs. 5 und 6 zu den Abs. 7 und 8 (Z. 25). 

Im nunmehrigen Abs. 8 war weiters eine Zitatanpassu ng er-

forderlich (Z. 26). 

 

Zu Z. 27 (§ 24 Abs. 1):  

Hier erfolgen nur Zitatanpassungen. 

 

Zu Z. 28 (§ 24 Abs. 4):  

Hier wird auf die korrespondierenden Ausführungen z u den 

Z. 8 und 9 (§ 11 Abs. 4 und 5) hingewiesen. Darüber  hinaus 

wird das Vorschlagsrecht für die weiteren Mitgliede r der 

Prüfungskommission neu geregelt. Es soll künftig au ch bei 

der Schluchtenführerprüfung ausschließlich dem Tiro ler Berg-

sportführerverband als der gesetzlichen Interessenv ertretung 

für die Schluchtenführer zukommen. Bei der Ausübung  des Vor-

schlagsrechtes ist darauf zu achten, dass eines der  Mitglie-

der jedenfalls Berg- und Schiführer, ein zweites je denfalls 

Schluchtenführer und ein drittes Berg- und Schiführ er und 

überdies Schluchtenführer sein muss. 

 

Zu Z. 29 (§ 24 Abs. 6 und § 25 Abs. 1):  

In diesen Bestimmungen erfolgt nur eine Zitatanpass ung. 

 

Zu den Z. 30 und 31 (§ 26 Abs. 1 und 3):  

Nicht zuletzt aus Gründen des Versicherungsschutzes  sollen 

künftig auch Personen, die einen Ausbildungslehrgan g nach 
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§ 10 Abs. 1, § 18 Abs. 1 oder § 23 Abs. 1 absolvier en, Mit-

glieder des Tiroler Bergsportführerverbandes sein ( Z. 30). 

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Ausbildungslehrg ang und 

endet mit diesem. § 26 Abs. 3, der inhaltlich anson sten un-

verändert bleibt, wird in diesem Sinn zu ergänzt (Z . 31). 

 

Zu den Z. 32 und 33 (§ 27 Abs. 1 lit. o und p):  

Mit dem Wegfall der im Widerspruch zu Art. 14 Z. 6 der 

Dienstleistungsrichtlinie stehenden Stellungnahmere chte des 

Tiroler Bergsportführerverbandes entfällt auch dere n Erwäh-

nung bei der Aufzählung der Aufgaben des Verbandes in der 

bisherigen lit. o (Z. 32). 

Die bisherige lit. p, in der eine Zitatanpassung er forder-

lich war, wird damit zur lit. o (Z. 33). 

 

Zu Z. 34 (§ 36b Abs. 2 lit. a):  

Hier erfolgen lediglich Zitatanpassungen. 

 

Zu den Z. 35 und 36 (§ 37 Abs. 1 lit. a und g):  

Das Anbieten von Bergsportführertätigkeiten soll kü nftig 

verwaltungsstrafrechtlich der Ausübung dieser Tätig keiten 

gleichgehalten werden, um diesem bereits seit Jahre n be-

stehenden Problem effektiv entgegentreten zu können  (Z. 35). 

Auch die Führung von auf eine Bergsportführertätigk eit hin-

weisenden Geschäftsbezeichnungen (wie Bergsteigersc hule, Al-

pinschule, Hochgebirgsschule, Bergwanderschule, Can yoning-

schule oder Canyoning-Guide), ohne im Besitz einer ent-

sprechenden Befugnis zu sein, soll künftig eine Ver waltungs-

übertretung darstellen. Dies gilt insbesondere auch  hin-

sichtlich der Bezeichnungen „Bergsportschule“ bzw. 

„Bergsportführer“. Da diese Bezeichnungen auf eine umfas-

sende Befugnis zur Durchführung von Bergsportführer tätigkei-

ten hinweisen, dürfen sie nur von Personen geführt werden, 

die Berg- und Schiführer und Schluchtenführer sind (Z. 36). 
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Zu Art. II:  

Abs. 1 regelt das Inkrafttreten. 

Die Abs. 2 bis 6 regeln das aufgrund dieser Novelle  erfor-

derliche Übergangsrecht. 

Berg- und Schiführer, Bergwanderführer und Schlucht enführer, 

die bereits über eine entsprechende Befugnis verfüg en, 

sollen innerhalb von vier Monaten mit den in dieser  Novelle 

vorgesehenen Berufsausweisen ausgestattet werden (A bs. 2). 

Bergwanderführer, die bereits über eine Befugnis ve rfügen, 

haben noch nicht die erforderliche Ausbildung, um W interwan-

derungen in dem durch § 15 Abs. 1 zweiter Satz in d er Fas-

sung dieser Novelle erweiterten Umfang durchführen zu kön-

nen. Sie sollen daher zur Teilnahme an einer vom Ti roler 

Bergsportführerverband durchzuführenden Fortbildung sveran-

staltung verpflichtet werden, anderenfalls sie Wint erwande-

rungen nur im bisherigen eingeschränkteren Umfang u nterneh-

men dürfen (Abs. 3 und 5). 

Die Erteilung einer Befugnis als Bergwanderführer a ufgrund 

einer vor dem Inkrafttreten dieser Novelle abgelegt en Berg-

wanderführerprüfung soll künftig nur nach der Teiln ahme an 

einer entsprechenden Fortbildungsveranstaltung mögl ich sein 

(Abs. 4). 

Spätestens bis zum 31. Dezember 2014 soll die Neube stellung 

aller Mitglieder der Prüfungskommissionen erfolgen.  Mit der 

Neubestellung erlischt die Funktion der im Zeitpunk t des In-

krafttretens der Novelle bestellten Mitglieder. Bis  dahin 

bleibt ihre Funktion aufrecht, und zwar ohne Rücksi cht auf 

anlässlich der Bestellung gegebenenfalls vorgenomme ne kür-

zere oder längere Befristungen (Abs. 6). 


